
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 

Theatern in freier Trägerschaft (Erl. der StK vom 2. Dezember 2020) 

Hier: Änderungen zu der Richtlinie (Fristverlängerung) 

 

Mit diesem Erlass wird die Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Theatern in freier Trägerschaft (Erl. der 

StK vom 2. Dezember 2020 - StK-6-57001, MBl. LSA Nr. 2/2021 vom 25. 

Januar 2021, S. 12 ff.) in der geänderten Fassung vom 13. April 2021 (Erl. 

der StK -StK-6-57001, MBl. LSA Nr. 18/2021 vom 17. Mai 2021, S. 323) 

und unter Berücksichtigung der Erlasse der Staatskanzlei und des 

Ministeriums für Kultur vom 08.08.2025 sowie vom 18.12.2025 wie folgt 

unter Nummer 5.5 („Anweisungen zum Verfahren“) ergänzt: 

 

„Abweichend von den regulären Antragsfristen wird die Frist zur 

Einreichung der Anträge für die Basisförderung (gemäß Nummer 3.4) im 

Antragsjahr 2026 einmalig bis einschließlich 30. Juni 2026 verlängert.“ 

 

Dieser Erlass tritt mit Datum der Veröffentlichung auf der Internetseite der 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Kraft. 
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